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1. Situation und Aufgabenstellung 

In 87629 Füssen ist die Errichtung eines EDEKA-Vollsortimentmarktes in der Hopfener Straße 

geplant. Das Plangrundstück liegt innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 10 

„Moosangerweg - Ost“. Gemäß dem Bebauungsplan sind hier flächenbezogene Schallleistungs-

pegel in Höhe von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts festgesetzt. 

Im Umfeld des Plangrundstückes bestehen schutzbedürftige Nutzungen (vgl. Anhang A, Seite 2). 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung zum Genehmigungsverfahren (Vorhaben- und 

Erschließungsplan) ist der Nachweis zu erbringen, dass durch den Betrieb des Marktes die sich 

aus den festgesetzten Emissionskontingenten ergebenden Immissionsrichtwertanteile an der an-

grenzenden schutzbedürftigen Bebauung eingehalten werden. 

Es sind die erforderlichen baulichen, technischen und organisatorischen Schallschutzmaßnahmen 

zu nennen. 

Aufgabe der schalltechnischen Untersuchung im Einzelnen ist: 

- die Ermittlung der Schallemissionen des geplanten Edeka-Marktes während der Tages- und 

Nachtzeit, 

- die Berechnung der Schallimmissionen (Beurteilungspegel) an der angrenzenden schutz-

bedürftigen Bebauung während der Tages- und Nachtzeit, 

- der Vergleich der berechneten Beurteilungspegel mit den einschlägigen Immissionsrichtwert-

Anteilen, die sich aus den festgesetzten Emissionskontingenten ergeben. Für Immissionsorte 

im angrenzenden Gewerbegebiet ist die Einhaltung der Immissionsrichtwerte unter Beachtung 

der Geräuschvorbelastung nachzuweisen. 

- die Ermittlung der erforderlichen baulichen, technischen und organisatorischen Schallschutz-

maßnahmen, 

Die Darstellung der Untersuchungsergebnisse erfolgt in einem verständlichen Bericht zur Vorlage 

bei der genehmigenden Behörde. 

Die Bearbeitung erfolgt in enger Abstimmung mit den Planungsbeteiligten. 

2. Grundlagen 

Diesem Bericht liegen zugrunde: 

[1] Planunterlagen: 

• Auszug aus dem Katasterkartenwerk im Maßstab 1:1000 vom 04.11.2020; Bayerisches 

Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 

• Bebauungsplan Nr. 10 „Moosangerweg – Ost mit 3. Änderung“, Bekanntmachung vom 

23.05.2002 – Stadt Füssen 

• Eingabeplanung Nahversorgung Füssen; Vorhaben und Erschließungsplan mit 

Grundrissen, Schnitten und Ansichten vom 25.03.2021 (Roman Riefler – Architekt) 

[2] Ortsbesichtigung vom 09.11.2020 in Füssen 

[3] DIN 18005: Schallschutz im Städtebau; Beiblatt 1 zu Teil 1: Berechnungsverfahren; Schall-

technische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung. Mai 1987; bzw. DIN 18005: 

Schallschutz im Städtebau; Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung. Juli 2002 

[4] DIN ISO 9613-2: Akustik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien. Teil 2: 

Allgemeines Berechnungsverfahren. Oktober 1999  
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[5] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998, GMBl 1998, Nr. 26, 

S. 503  mit Änderung vom 01. Juni 2017 

[6] "Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche auf Betriebsgeländen 

von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen". Umweltplanung Arbeits- und 

Umweltschutz Heft 192, Hessische Landesanstalt für Umwelt, G.-Nr.: 3.5.3/325 vom 

16.05.1995 mit Aktualisierung im Jahr 2005 

[7] Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplätzen, 

Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen. Bayerisches 

Landesamt für Umwelt; 6. überarbeitete Auflage; August 2007 

[8] Messungen der Geräuschemissionen durch die Warenanlieferung für Lebensmittelmärkte mit 

großen Lkw (Rangieren, Be- und Entladung, Kühlaggregate) an offener Rampe und Rampe 

mit Torrandabdichtung im Mai 2017, Bericht Nr. 215157 / 2 vom 22.05.2017 des Ingenieur-

büros Greiner 

[9] Ermittlung der Geräuschemissionen von Schneckenverdichtern bzw. Presscontainern, 

Messbericht Nr. 205090/1 vom 26.10.2005 des Ingenieurbüro Greiner 

[10] VDI-Richtlinie 2571: Schallabstrahlung von Industriebauten; August 1976 

[11] Angaben des Auftraggebers bzw. des planenden Architekten zu den Betriebsabläufen des 

Lebensmittelmarktes (Warenanlieferung, Entsorgung, haustechnische Anlagen) vom 

November 2020 bzw. vom April 2021 

3. Anforderungen an den Schallschutz 

3.1 Allgemeine Anforderungen 

Die Beurteilung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG ist nach der Technischen Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm (TA Lärm [5]) vorzunehmen. Sie enthält u.a. folgende Immissionsrichtwerte 

abhängig von der Gebietsnutzung: 

- WA-Gebiete, Kleinsiedlungsgebiete   tags  55 dB(A) 

        nachts  40 dB(A) 

- MI/MD/MK-Gebiete     tags  60 dB(A) 

        nachts  45 dB(A) 

- GE-Gebiete      tags  65 dB(A) 

        nachts  50 dB(A) 

Einzelne, kurzzeitige Pegelspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als 

30 dB(A), nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten ("Maximalpegelkriterium"). 

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiträume: 

 tags 06.00 - 22.00 Uhr 

 nachts 22.00 - 06.00 Uhr 
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Maßgebend für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten 

Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt. Eine achtstündige Nacht-

ruhe der Nachbarschaft im Einwirkungsbereich der Anlage ist sicherzustellen. Für folgende Zeiten 

ist ein Ruhezeitenzuschlag in Höhe von 6 dB(A) anzusetzen: 

 an Werktagen 06.00 - 07.00 Uhr 

 20.00 - 22.00 Uhr 

 an Sonn- und Feiertagen 06.00 - 09.00 Uhr 

 13.00 - 15.00 Uhr 

 20.00 - 22.00 Uhr 

Für Immissionsorte in MI/MD/MK-Gebieten sowie Gewerbe- und Industriegebieten ist dieser 

Zuschlag nicht zu berücksichtigen. 

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf die Summe aller auf einen Immissionsort einwirkenden 

Geräuschimmissionen gewerblicher Schallquellen. Geräuschimmissionen anderer Arten von 

Schallquellen (z.B. Verkehrsgeräusche, Sport- und Freizeitgeräusche) sind getrennt zu beurteilen. 

Die Immissionsrichtwerte sind 0,5 m vor den geöffneten Fenstern von schutzbedürftigen Aufent-

haltsräumen (Wohn-, Schlaf-, Kinderzimmer, Büroräume und ähnliches) einzuhalten. Auf Über-

schreitungen der Immissionsrichtwerte kann nicht mit passiven Schallschutzmaßnahmen (z.B. 

Schallschutzfenster) reagiert werden. 

3.2 Anforderungen im vorliegenden Fall 

Für das Plangrundstück gelten die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes [1] mit 

Emissionskontingenten in Form von flächenbezogenen Schallleistungspegeln in Höhe von 

60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts, deren Einhaltung im Baugenehmigungsverfahren nachzu-

weisen ist. 

Bei der Berechnung wird für das Plangrundstück die emittierende Grundstücksfläche entsprechend 

dem Bebauungsplan mit 7.385 m² angesetzt (vgl. Übersichtsplan, Anhang A, Seite 2). 

Maßgeblich für den Nachweis der Einhaltung der Emissionskontingente ist gemäß § 12 Immis-

sionsschutz der Satzung des Bebauungsplanes [1] die Bebauung auf der Fl.Nr. 1536 / 3 (vgl. IO 1, 

Anhang A, Seite 2). Aufgrund der baulichen Entwicklung im Umfeld des Plangrundstücks werden 

noch weitere Immissionsorte (IO 2 bis IO 6) berücksichtigt.  

Darüber hinaus werden ergänzend noch drei Betriebsleiterwohnungen (IO 7 bis IO 9) in dem 

angrenzenden Gewerbegebiet berücksichtigt. Hier sind die um 6 dB(A) reduzierten Immissions-

richtwerte (aufgrund von Vorbelastungen) für Gewerbegebiete einzuhalten.  

Die Ausbreitungsberechnung ist gemäß DIN 18005 (in der Fassung Mai 1987) vorzunehmen. 

Die an den Immissionsorten IO 1 bis IO 9 einzuhaltenden Immissionsrichtwert-Anteile bzw. redu-

zierte Immissionsrichtwerte sind in der folgenden Tabelle 1 dargestellt (vgl. Immissionsrichtwert-

Anteile, Anhang B, Seite 3). 

  



Ingenieurbüro  Greiner                                   Bericht Nr. 220155 / 4n vom 16.04.2021 

  6  

Tabelle 1: Immissionsrichtwert-Anteile bzw. anzusetzende Immissionsrichtwerte in dB(A) zur 

Tages- und Nachtzeit 

Immissionsort 

Immissionsrichtwert-Anteile in dB(A) für 

IO 1 bis 6 bzw. anzusetzende 

Immissionsrichtwerte für IO 7 bis 9 Bemerkung 

tags nachts 

IO 1 54,5 39,5 

Immissionsrichtwert-Anteile, berechnet aus 

den flächenbezogenen 

Schallleistungspegeln des Bebauungsplanes 

IO 2 55,2 40,2 

IO 3 54,0 39,0 

IO 4 53,2 38,2 

IO 5 53,1 38,1 

IO 6 55,0 40,0 

IO 7 59 44 
um 6 dB(A) reduzierte Immissionsrichtwerte 

für GE-Gebiete aufgrund von 

Vorbelastungen 

IO 8 59 44 

IO 9 59 44 

4. Schallemissionen 

Basierend auf den Angaben des Auftraggebers [11] und uns vorliegenden Angaben von Lebens-

mittelmärkten gleicher Art und Größe wird folgender Schallemissionsansatz gewählt: 

Tageszeit (06:00 bis 22:00 Uhr) 

Parkplatz 

Auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes sind insgesamt ca. 101 Stellplätze geplant. Die 

Berechnung der Schallemissionen des Parkplatzes erfolgt gemäß der Parkplatzlärmstudie [7] mit 

den entsprechenden Zuschlägen für Parkplätze an Einkaufszentren. Die Kundenfrequentierung 

wird hierbei basierend auf der Verkaufsfläche ermittelt. 

Gemäß den Planunterlagen ist eine Netto-Verkaufsfläche von ca. 1.400 m² (ohne Kassenzone und 

Pfandraum) vorgesehen. Hieraus ergeben sich bei Ansatz der mittleren Frequentierung für 

Verbrauchermärkte bis 5.000 m² Verkaufsfläche (0,79 Bewegungen je 10 m² Netto-Verkaufsfläche 

und Stunde) täglich 1.770 Pkw-Bewegungen. Dies entspricht 885 Kunden, die täglich mit dem Pkw 

auf den Parkplatz fahren. Die angesetzten Parkbewegungen werden auf den 89 Stellplätzen (PP 1) 

vor dem Eingang des Marktes verteilt. Zusätzlich werden noch weitere 12 Stellplätze (PP 2 und 

PP 3) im südlichen Bereich vorwiegend für Mitarbeiter berücksichtigt.  

Warenanlieferung 

Für die werktägliche Warenanlieferung zwischen 06:00 und 22:00 Uhr wird folgender Ansatz 

getroffen: 

- Lebensmittel- und Backshop-Anlieferung an der Südfassade durch insgesamt 7 große Lkw, 

davon 3 Lkw mit Kühlaggregaten, Dauer der Be-/Entladung 20 min je Lkw.  

2 Lkw mit Kühlaggregaten und 1 Lkw ohne Kühlaggregat beliefern in der Ruhezeit (06:00 bis 

07:00 Uhr). 

- Es wird davon ausgegangen, dass die Lkw-Kühlaggregate während der Standzeit bzw. der Be- 

und Entladung ausgeschaltet werden. 
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Durch den genannten Ansatz wird der schalltechnisch ungünstigste Zustand berücksichtigt. Hier-

durch werden auch die in der täglichen Praxis variierenden Anliefersituationen (Mischung aus 

verschiedenen Lkw und Lieferwagen) auf der sicheren Seite liegend abgedeckt. Die Be- und 

Entladung erfolgt in einer vollständig eingehausten Anlieferungszone an der Südostfassade. 

Warenumschlag in der eingehausten Anlieferungszone 

Die Be- und Entladung erfolgt jeweils in der gebäudeinternen Anlieferungszone über einen 

Zeitraum von etwa 140 Minuten täglich (davon 1 Stunde während der Ruhezeit).  

Innerhalb der Ladezone werden tags in Summe folgende Tätigkeiten angesetzt: 

- Be/Entladen: LWA = 94 dB(A) 140 Minuten, davon 1 Stunde in Ruhezeit 

- Containerpresse: LWA = 87 dB(A) 1 Stunde 

- Kühlaggregate Lkw: LWA = 97 dB(A) 9 min, davon 6 min. in Ruhezeit 

Hieraus errechnet sich für die Tageszeit in Summe ein zeitkorrigierter Schallleistungspegel in Höhe 

von LWA = 90,0 dB(A). Gemäß der VDI-Richtlinie 2571 [10] ergibt sich somit ein Innenpegel in Höhe 

von Li = 75,7 dB(A) (Hinweis: Das Volumen der Ladezone beträgt in etwa V = 676 m³. Die Nach-

hallzeit wird mit T = 1 sec angesetzt). 

Haustechnische Anlagen 

Es sind folgende schalltechnisch relevante haustechnischen Anlagen im Freibereich zu be-

rücksichtigen: 

- Außenverflüssiger Lebensmittelmarkt auf dem Dach der Anlieferzone 

- Außengerät Backshop an der Nordostfassade 

- Abluft Einhausung auf dem Dach der Anlieferungszone (ungünstigster Fall) 

Folgender detaillierte Schallemissionsansatz wird für die Tageszeit gewählt (vgl. Detailplan, An-

hang A, Seite 3 sowie Eingabedaten Anhang B, Seite 5): 

Tabelle 2: Schallemissionen Lebensmittelmarkt während der Tageszeit 

Schallquelle Schallleistungspegel Einwirkzeit / Anzahl Emissionspegel Bemerkung 

Parkplatz 

Parkplatz 1 mit 89 Stpl. - 1.770 Pkw-Bewegungen LWA = 95,2 dB(A) gemäß [7] 

Parkplatz 2 mit 7 Stpl. - 28 Pkw-Bewegungen LWA = 72,4 dB(A) gemäß [7] 

Parkplatz 3 mit 5 Stpl. - 20 Pkw-Bewegungen LWA = 71,0 dB(A) gemäß [7] 

Lebensmittelmarkt + Backshop, Hauptanlieferung 

Fahrweg 7 Lkw > 105 KW L`WA,1h = 63,0 dB(A) 
7 Lkw, davon 3 Lkw in der 

Ruhezeit 
L`WA = 63,0 dB(A) gemäß [6] 

3 Lkw-Kühlaggregate  LWA = 97,0 dB(A) 
3x4 min, davon 2x4 min in der 

Ruhezeit 
LWA = 82,7 dB(A) gemäß [7] 

Rangieren 7 Lkw  LWA = 99,0 dB(A) 
7x4 min, davon 3x4 min in der 

Ruhezeit 
LWA = 87,2 dB(A) gemäß [6, 8] 

Toröffnung Anlieferzone  LI = 75,7 dB(A) 24 m², R´w, Tor ≥ 0 dB LWA = 85,5 dB(A) gemäß [10] 

Lebensmittelmarkt, haustechnische Anlagen 

Außenverflüssiger LWA = 70,0 dB(A) 
16 Stunden inkl. 

Ruhezeitenzuschlag 
LWA = 71,9 dB(A) gemäß [11] 

Außengerät Backshop LWA = 70,0 dB(A) 
16 Stunden inkl. 

Ruhezeitenzuschlag 
LWA = 71,9 dB(A) gemäß [11] 

Abluft Anlieferzone LWA = 70,0 dB(A) 
16 Stunden inkl. 

Ruhezeitenzuschlag 
LWA = 71,9 dB(A) gemäß [11] 
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Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr, lauteste Nachtstunde) 

Während der Nachtzeit herrscht Betriebsruhe mit Ausnahme der haustechnischen Anlagen. 

Folgender detaillierter Schallemissionsansatz wird für die gemäß TA Lärm maßgebliche ungüns-

tigste, d.h. lauteste Nachtstunde gewählt (vgl. Detailplan, Anhang A, Seite 3 sowie Eingabedaten, 

Anhang B, Seite 5): 

Tabelle 3: Schallemissionen Lebensmittelmarkt während der Nachtzeit (lauteste Nachtstunde) 

Schallquelle Schallleistungspegel Einwirkzeit / Anzahl Emissionspegel Bemerkung 

Lebensmittelmarkt, haustechnische Anlagen 

Außenverflüssiger LWA = 62,0 dB(A) 1 Stunde LWA = 62,0 dB(A) gemäß [11] 

Außengerät Backshop LWA = 70,0 dB(A) 1 Stunde LWA = 70,0 dB(A) gemäß [11] 

5. Schallimmissionen 

5.1 Durchführung der Berechnungen 

Die Berechnung der Geräuschimmissionen erfolgt mit EDV-Unterstützung für Geräusche aus 

gewerblichen Anlagen nach dem Verfahren der „Detaillierten Prognose“ der TA Lärm. Hierzu wird 

über das Untersuchungsgebiet ein rechtwinkliges Koordinatensystem gelegt. Die Koordinaten aller 

schalltechnisch relevanten Elemente werden dreidimensional in die EDV-Anlage eingegeben. Dies 

sind im vorliegenden Fall: 

• Parkplatz 

• Punkt-, Linien- und Flächenschallquellen 

• bestehende und geplante Gebäude; sie werden als Abschirmkanten berücksichtigt, die 

Fassaden wirken schallreflektierend (eingegebener Reflexionsverlust 1 dB); Höhenlinien 

• Immissionsorte (vgl. Übersichtsplan, Anhang A, Seite 2) 

IO 1 bis IO 6 Wohnnutzungen außerhalb des Gewerbegebietes 

IO 7 bis IO 9 Wohnnutzungen im Gewerbegebiet 

Es werden linienförmige Elemente durch Geradenstücke angenähert. Flächen werden durch 

Polygonzüge nachgebildet. Das eingesetzte Programm "Cadna A" (Version 2021) unterteilt die 

Schallquellen in Teilstücke bzw. -flächen, deren Ausdehnungen klein gegenüber den Abständen 

von den Immissionsorten sind und die daher als Punktschallquellen behandelt werden können. 

Das Gelände ist im Bereich des Plangebietes im Wesentlichen eben, nach Süden steigt das 

Gelände jedoch stark an. Die Gelände- und Gebäudehöhen wurden den Planunterlagen [1] 

entnommen bzw. im Zuge der Ortsbesichtigung [2] aufgenommen und ergänzt.  

Das Berechnungsprogramm hat hieraus ein digitales Geländemodell entwickelt, welches die Basis 

für die Ausbreitungsberechnungen nach der Norm DIN ISO 9613-2 (Oktober 1999) [4] ist. 

Bei der Ausbreitungsrechnung werden die Pegelminderungen durch 

- Abstandsvergrößerung und Luftabsorption, 

- Boden- und Meteorologiedämpfung 

- sowie Abschirmung 

berücksichtigt.  

Die Pegelzunahme durch Reflexionen an den Gebäuden wird für die Gewerbegeräusche bis zur 

3. Reflexion berücksichtigt.  
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Die in die EDV-Anlage eingegebenen Daten sind in Anhang B zusammengefasst und in den 

Abbildungen in Anhang A grafisch dargestellt. 

5.2 Berechnungsergebnisse und Beurteilung 

Berechnungsergebnisse 

Aufgrund des Emissionsansatzes gemäß Punkt 4 für den Lebensmittelmarkt mit Backshop ergeben 

sich folgende Berechnungsergebnisse für die Tages- und Nachtzeit. 

In der Tabelle 4 sind die Beurteilungspegel für jeden Immissionsort sowie die einzuhaltenden 

Immissionsrichtwert-Anteile bzw. reduzierten Immissionsrichtwerte der TA Lärm dargestellt. 

Tabelle 4: Berechnungsergebnisse für die Tages- und Nachtzeit 

Immissionsort 

Beurteilungspegel 

in dB(A) 

Immissionsrichtwert-Anteile 

bzw. reduzierte 

Immissionsrichtwerte der 

TA Lärm in dB(A) 

tags nachts tags Nachts 

IO 1 51,2 20,5 54,5 39,5 

IO 2 51,7 23,5 55,2 40,2 

IO 3 47,3 29,3 54,0 39,0 

IO 4 52,0 25,1 53,2 38,2 

IO 5 50,9 18,9 53,1 38,1 

IO 6 53,3 21,1 55,0 40,0 

IO 7 47,1 3,4 59 44 

IO 8 48,0 8,9 59 44 

IO 9 47,5 10,6 59 44 

Die detaillierten Berechnungsergebnisse mit Teilbeurteilungspegeln sind im Anhang B auf der 

Seite 3 dargestellt. 

Beurteilung 

Der Vergleich der berechneten Beurteilungspegel aufgrund des Betriebs des geplanten Lebens-

mittelmarktes mit Backshop mit den Immissionsrichtwert-Anteilen bzw. reduzierten Immissions-

richtwerten der TA Lärm zeigt folgende Ergebnisse: 

Tageszeit (06:00 bis 22:00 Uhr) 

Während der Tageszeit werden die Immissionsrichtwert-Anteile an den maßgebenden Immissions-

orten (IO 1 bis IO 6) außerhalb des Gewerbegebietes unter Berücksichtigung der Ruhezeiten-

zuschläge um mindestens 1 dB(A) unterschritten. Im angrenzenden Gewerbegebiet wird der um 6 

dB(A) reduzierte Immissionsrichtwert der TA Lärm an den maßgeblichen Immissionsorten IO 7 bis 

IO 9 um mindestens 11 dB(A) unterschritten. 

Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr, lauteste Nachtstunde) 

In der lautesten Nachtstunde werden die Immissionsrichtwert-Anteile an den maßgebenden 

Immissionsorten (IO 1 bis IO 6) außerhalb des Gewerbegebietes aufgrund des Betriebes der haus-

technischen Anlagen um mindestens 10 dB(A) unterschritten. Im angrenzenden Gewerbegebiet 

betragen die Unterschreitungen mehr als 30 dB(A). 
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Maximalpegelkriterium 

Gemäß der TA Lärm (vgl. Punkt 3) dürfen einzelne, kurzzeitige Pegelspitzen die Immissionsricht-

werte tags um nicht mehr als 30 dB(A), nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten 

("Maximalpegelkriterium").  

In Bezug auf die gemäß TA Lärm einzuhaltenden Immissionsrichtwerte für kurzeitige Pegelspitzen 

(z.B. durch Pkw-Türenschlagen oder Schlaggeräusche bei der Be- und Entladung von Lkw) kann 

während der Tageszeit aufgrund der ausreichend großen Abstände zu den Immissionsorten sicher 

von einer Einhaltung der o.g. Anforderung ausgegangen werden.  

Nachts herrscht mit Ausnahme der haustechnischen Anlagen Betriebsruhe. 

6. Schallschutzmaßnahmen bzw. Textvorschlag für die Satzung des Bebauungsplanes 

Wir empfehlen folgende Punkte zum Thema Immissionsschutz in die Festsetzungen sowie 

Hinweise des Bebauungsplanes aufzunehmen: 

Festsetzungen durch Text 

I. Die Zufahrt und die Fahrgassen des Parkplatzes sind mit einem ebenen Belag aus Asphalt 

oder ungefastem Betonsteinpflaster bzw. Betonsteinpflaster mit Mikrofase und engen Fugen-

abständen zu versehen. 

II. Der Betrieb des Lebensmittelmarktes ist auf die Tageszeit (06:00 bis 22:00 Uhr) zu 

beschränken. 

III. Während der Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr) ist Betriebsruhe einzuhalten mit Ausnahme des 

Betriebs der haustechnischen Anlagen.  

IV. Die Schallleistungspegel LWA der haustechnischen Anlagen sind wie folgt zu begrenzen: 

- Außenverflüssiger Dach Anlieferung LWA ≤ 70 dB(A) tags und 62 dB(A) nachts 

- Abluft Anlieferung    LWA ≤ 70 dB(A) tags  

- Außengerät Backshop   LWA ≤ 70 dB(A) tags und nachts 

Sofern Lage, Anzahl sowie Schallleistung der haustechnischen Anlagen von den Angaben 

dieser Untersuchung abweichen, ist eine Prüfung und gegebenenfalls Anpassung der Werte 

erforderlich. 

V. Errichtung einer gebäudeintegrierten Anlieferungszone.  

VI. Es dürfen keine zusätzlichen Schallemissionen bei dem Überfahren der Abflussrinnen 

(Anlieferung, Parkplatz) auftreten. 

Hinweise durch Text 

Den Festsetzungen zum Thema Immissionsschutz liegt die schalltechnische Untersuchung des 

Ingenieurbüros Greiner (Bericht Nr. 220155 / 4n vom 16.04.2021) zugrunde. 
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7. Zusammenfassung 

In 87629 Füssen ist die Errichtung eines EDEKA-Vollsortimentmarktes in der Hopfener Straße 

geplant. Das Plangrundstück liegt innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 10 

„Moosangerweg - Ost“. Gemäß dem Bebauungsplan sind hier flächenbezogene Schallleistungs-

pegel in Höhe von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts festgesetzt. 

Im Umfeld des Plangrundstückes bestehen schutzbedürftige Nutzungen (vgl. Anhang A, Seite 2). 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung zum Genehmigungsverfahren (Vorhaben- und 

Erschließungsplan) ist der Nachweis zu erbringen, dass durch den Betrieb des Marktes die sich 

aus den festgesetzten Emissionskontingenten ergebenden Immissionsrichtwertanteile an der an-

grenzenden schutzbedürftigen Bebauung eingehalten werden. 

Es sind die erforderlichen baulichen, technischen und organisatorischen Schallschutzmaßnahmen 

zu nennen. 

Untersuchungsergebnisse 

Auf Basis des unter Punkt 4 genannten Emissionsansatzes ergibt sich an der angrenzenden 

Bebauung eine maximale Geräuschbelastung von 53 dB(A) tags und 29 dB(A) nachts. 

Der Vergleich der berechneten Beurteilungspegel aufgrund des Betriebs des geplanten Lebens-

mittelmarktes mit Backshop mit den Immissionsrichtwert-Anteilen bzw. reduzierten Immissions-

richtwerten der TA Lärm zeigt folgende Ergebnisse: 

Während der Tageszeit werden die Immissionsrichtwert-Anteile an den maßgebenden 

Immissionsorten (IO 1 bis IO 6) außerhalb des Gewerbegebietes unter Berücksichtigung der Ruhe-

zeitenzuschläge um mindestens 1 dB(A) unterschritten. Im angrenzenden Gewerbegebiet wird der 

um 6 dB(A) reduzierte Immissionsrichtwert der TA Lärm an den maßgeblichen Immissionsorten 

IO 7 bis IO 9 um mindestens 11 dB(A) unterschritten. 

In der lautesten Nachtstunde werden die Immissionsrichtwert-Anteile an den maßgebenden 

Immissionsorten (IO 1 bis IO 6) außerhalb des Gewerbegebietes aufgrund des Betriebes der 

haustechnischen Anlagen um mindestens 10 dB(A) unterschritten. Im angrenzenden Gewerbe-

gebiet betragen die Unterschreitungen mehr als 30 dB(A). 

Die gemäß TA Lärm zulässigen Maximalpegel für kurzzeitige Pegelspitzen können ebenfalls ein-

gehalten werden. 

Schallschutzmaßnahmen 

Die unter Punkt 6 genannten Schallschutzmaßnahmen zur Sicherstellung der Verträglichkeit 

zwischen Lebensmittelmarkt und der umliegenden Wohnbebauung sind zu beachten. Hierzu 

zählen im Wesentlichen die Festlegung der Öffnungs- und Anlieferungszeiten sowie die Be-

grenzung der Schallleistung von haustechnischen Anlagen. 
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Fazit 

Aus schalltechnischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen die Errichtung eines EDEKA-Voll-

sortimentmarktes in der Hopfener Straße in 87629 Füssen, sofern der unter Punkt 4 beschriebene 

Betriebsablauf sowie die unter Punkt 6 beschriebenen Schallschutzmaßnahmen entsprechend 

beachtet werden. 

 

 

 

 

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Greiner    M.Eng. Tobias Frankenberger 

(verantwortlich für den technischen Inhalt) 
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Übersichtsplan: Plangebiet mit Kontingentsfläche und maßgebenden Immissionsorten 
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Detailplan: Lebensmittelmarkt mit Parkplätzen und Anlieferzone 
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Berechnungskonfiguration

Parameter Wert

Allgemein

Land Deutschl. (TA Lärm)

Max. Fehler (dB) 0.00

Max. Suchradius (m) 2000.00

Mindestabst. Qu-Imm 0.00

Aufteilung

Rasterfaktor 0.50

Max. Abschnittslänge (m) 1000.00

Min. Abschnittslänge (m) 1.00

Min. Abschnittslänge (%) 0.00

Proj. Linienquellen An

Proj. Flächenquellen An

Bezugszeit

Bezugszeit Tag (min) 960.00

Bezugszeit Nacht (min) 480.00

Zuschlag Tag (dB) 0.00

Zuschlag Ruhezeit (dB) 6.00

Zuschlag Nacht (dB) 10.00

DGM

Standardhöhe (m) 792.00

Geländemodell Triangulation

Reflexion

max. Reflexionsordnung 3

Reflektor-Suchradius um Qu 100.00

Reflektor-Suchradius um Imm 100.00

Max. Abstand Quelle - Immpkt 1000.00 1000.00

Min. Abstand Immpkt - Reflektor 1.00 1.00

Min. Abstand Quelle - Reflektor 0.50

Industrie (ISO 9613)

Seitenbeugung mehrere Obj

Hin. in FQ schirmen diese nicht ab An

Abschirmung ohne Bodendämpf. über Schirm

 Dz mit Begrenzung (20/25)

Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3 3.0 20.0 0.0

Temperatur (°C) 10

rel. Feuchte (%) 70

Windgeschw. für Kaminrw. (m/s) 3.0

SCC_C0 2.0 2.0

Straße (RLS-90)

Streng nach RLS-90

Schiene (Schall 03 (2014))

Fluglärm (???)

Streng nach AzB

Berechnungskonfiguration 
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Berechnungsergebnisse 

Beurteilungspegel aufgrund der im Bebauungsplan festgesetzten flächenbezogenen Schallleistungs-

pegel in Höhe von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts (Berechnung nach DIN 18005-1987) 

Bezeichnung  Pegel Lr  Richtwert  Höhe  Koordinaten  

  Tag  Nacht  Tag  Nacht    X  Y  Z  

  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (m)    (m)  (m)  (m)  

IO 1 EG  54.5  39.5  54.5  39.5  2.00  r  481.75  657.19  794.10  

IO 1 1.OG  54.3  39.3  54.3  39.3  4.80  r  481.75  657.19  796.90  

IO 2 EG  55.2  40.2  55.2  40.2  2.00  r  494.83  643.58  794.18  

IO 2 1.OG  55.1  40.1  55.1  40.1  4.80  r  494.83  643.58  796.98  

IO 3 EG  54.0  39.0  54.0  39.0  2.00  r  551.44  583.78  794.50  

IO 3 1.OG  54.0  39.0  54.0  39.0  4.80  r  551.44  583.78  797.30  

IO 4  53.2  38.2  53.2  38.2  7.00  r  573.53  550.44  799.40  

IO 5 EG  53.1  38.1  53.1  38.1  2.20  r  550.27  490.96  797.40  

IO 5 1.OG  53.0  38.0  53.0  38.0  5.00  r  550.27  490.96  800.20  

IO 6 EG  55.0  40.0  55.0  40.0  2.20  r  522.34  502.43  798.15  

IO 6 1.OG  54.9  39.9  54.9  39.9  5.00  r  522.34  502.43  800.95  

IO 6 2.OG  54.7  39.7  54.7  39.7  7.80  r  522.34  502.43  803.75  

IO 7  50.1  35.1  59.0 44.0  5.00  r  403.07  597.97  796.25  

IO 8  50.7  35.7  59.0  44.0  9.00  r  387.29  660.40  800.25  

IO 9  50.6  35.6  59.0  44.0  7.00  r  408.34  664.53  798.25  

 

Beurteilungspegel aufgrund des geplanten Betriebs des Lebensmittelmarktes mit Backshop 

Bezeichnung  M.  ID  Pegel Lr  Richtwert  Höhe  Koordinaten  

      Tag  Nacht  Tag  Nacht    X  Y  Z  

      (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (m)    (m)  (m)  (m)  

IO 1 EG       49.1  20.5  54.5  39.5  2.00  r  481.75  657.19  794.10  

IO 1 1.OG       51.2  21.7  54.3  39.3  4.80  r  481.75  657.19  796.90  

IO 2 EG       49.3  20.7  55.2  40.2  2.00  r  494.83  643.58  794.18  

IO 2 1.OG       51.7  23.5  55.1  40.1  4.80  r  494.83  643.58  796.98  

IO 3 EG       45.7  26.5  54.0  39.0  2.00  r  551.44  583.78  794.50  

IO 3 1.OG       47.3  29.3  54.0  39.0  4.80  r  551.44  583.78  797.30  

IO 4       52.0  25.1  53.2  38.2  7.00  r  573.53  550.44  799.40  

IO 5 EG       49.6  18.1  53.1  38.1  2.20  r  550.27  490.96  797.40  

IO 5 1.OG       50.9  18.9  53.0  38.0  5.00  r  550.27  490.96  800.20  

IO 6 EG       51.8  18.7  55.0  40.0  2.20  r  522.34  502.43  798.15  

IO 6 1.OG       53.1  19.5  54.9  39.9  5.00  r  522.34  502.43  800.95  

IO 6 2.OG       53.3  21.1  54.7  39.7  7.80  r  522.34  502.43  803.75  

IO 7       47.1  3.4  50.1  44.0  5.00  r  403.07  597.97  796.25  

IO 8       48.0  8.9  50.7  44.0  9.00  r  387.29  660.40  800.25  

IO 9       47.5  10.6  50.6  44.0  7.00  r  408.34  664.53  798.25  
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Quelle Teilpegel V02 Tag

Bezeichnung M. ID IO 1 EGIO 1 1.OG IO 2 EGIO 2 1.OG IO 3 EGIO 3 1.OG IO 4 IO 5 EGIO 5 1.OG IO 6 EGIO 6 1.OGIO 6 2.OG IO 7 IO 8 IO 9

Außengerät Backshop  222.1 23.422.1 25.126.5 30.5 24.91.4 2.48.711.5 12.2 2.9 9.6 11.7

Fahrweg Lkw  220.4 21.423.2 24.532.4 34.4 40.542.0 42.942.843.8 43.8 9.6 9.8 10.4

Kühlaggregat Lkw  222.2 23.525.0 26.435.8 37.2 42.943.9 44.445.245.5 45.3 13.1 14.2 15.4

fl. Slp ~ 1

Rangieren Lkw  226.3 27.729.4 31.040.3 42.3 47.544.4 46.247.048.9 49.3 13.5 13.6 14.1

Außenverflüssiger  218.3 18.520.6 22.031.9 30.9 30.827.9 28.828.328.9 30.6 9.6 12.7 12.8

B&E Edeka - 2

Abluft Anlieferzone  212.9 14.216.7 18.328.9 31.8 34.126.0 27.421.124.3 24.8 7.2 9.1 10.3

Toröffnung Anlieferzone  218.1 19.620.3 21.434.2 35.6 47.743.2 44.646.647.9 48.1 13.2 11.5 12.1

PP 1  249.0 51.249.2 51.641.8 43.3 38.727.2 29.129.631.9 34.2 47.1 48.0 47.5

PP 2  2-2.1 -1.4-1.6 -0.7-0.8 0.3 7.413.9 17.624.325.9 27.1 13.1 13.2 9.3

PP 3  211.0 12.314.2 15.622.2 24.2 30.931.1 32.930.332.4 32.6 -1.2 -0.8 -0.6

Quelle Teilpegel V02 Nacht

Bezeichnung M. ID IO 1 EGIO 1 1.OG IO 2 EGIO 2 1.OG IO 3 EGIO 3 1.OG IO 4 IO 5 EGIO 5 1.OG IO 6 EGIO 6 1.OGIO 6 2.OG IO 7 IO 8 IO 9

Außengerät Backshop  220.2 21.520.2 23.224.6 28.6 23.0-0.5 0.56.89.6 10.3 1.0 7.7 9.8

Fahrweg Lkw  2-60.8 -59.8-58.0 -56.7-48.8 -46.8 -40.7-39.2 -38.3-38.4-37.4 -37.4 -71.6 -71.4 -70.8

Kühlaggregat Lkw  2-60.5 -59.2-57.7 -56.3-46.9 -45.5 -39.8-38.8 -38.3-37.5-37.2 -37.4 -69.6 -68.5 -67.3

fl. Slp ~ 1

Rangieren Lkw  2-60.9 -59.5-57.8 -56.2-46.9 -44.9 -39.7-42.8 -41.0-40.2-38.3 -37.9 -73.7 -73.6 -73.1

Außenverflüssiger  28.4 8.610.7 12.122.0 21.0 20.918.0 18.918.419.0 20.7 -0.3 2.8 2.9

B&E Edeka - 2

Abluft Anlieferzone  2-59.0 -57.7-55.2 -53.6-43.0 -40.1 -37.8-45.9 -44.5-50.8-47.6 -47.1 -64.7 -62.8 -61.6

Toröffnung Anlieferzone  2-67.4 -65.9-65.2 -64.1-51.3 -49.9 -37.8-42.3 -40.9-38.9-37.6 -37.4 -72.3 -74.0 -73.4

PP 1  2

PP 2  2

PP 3  2

Teilbeurteilungspegel Tageszeit (06:00 bis 22:00 Uhr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilbeurteilungspegel Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr, lauteste Nachtstunde) 
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Bericht (220155-4.cna)

Schallquellen

Punktquellen
Bezeichnung M. ID Schallleistung Lw Lw / Li Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 Freq. Richtw. Höhe Koordinaten

Tag Abend Nacht Typ Wert norm. Tag Abend Nacht R Fläche Tag Ruhe Nacht X Y Z

(dBA) (dBA) (dBA) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) (min) (min) (min) (dB) (Hz) (m) (m) (m) (m)

Außengerät Backshop  2 71.9 70.0 70.0 Lw 70 1.9 0.0 0.0 0.0 500 (keine) 3.00 r 508.32 578.81 795.15

Linienquellen
Bezeichnung M. ID Schallleistung Lw Schallleistung Lw' Lw / Li Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 Freq. Richtw. Bew. Punktquellen

Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Typ Wert norm. Tag Abend Nacht R Fläche Tag Ruhe Nacht Anzahl Geschw.

(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) (min) (min) (min) (dB) (Hz) Tag Abend Nacht (km/h)

Fahrweg Lkw  2 81.2 81.2 -0.0 63.0 63.0 -18.2 Lw' 63 0.0 0.0 -81.2 0.0 500 (keine)

Kühlaggregat Lkw  2 82.7 97.0 0.0 63.9 78.2 -18.8 Lw 97 -14.3 0.0 -97.0 0.0 500 (keine)

Flächenquellen
Bezeichnung M. ID Schallleistung Lw Schallleistung Lw'' Lw / Li Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 Freq. Richtw. Bew. Punktquellen

Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Typ Wert norm. Tag Abend Nacht R Fläche Tag Ruhe Nacht Anzahl

(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) (min) (min) (min) (dB) (Hz) Tag Abend Nacht

fl. Slp ~ 1 98.7 98.7 83.7 60.0 60.0 45.0 Lw" 60 0.0 0.0 -15.0 0.0 500 (keine)

Rangieren Lkw  2 87.2 99.0 0.0 64.8 76.6 -22.4 Lw 99 -11.8 0.0 -99.0 0.0 500 (keine)

Außenverflüssiger  2 71.9 70.0 62.0 59.2 57.3 49.3 Lw 70 1.9 0.0 -8.0 0.0 500 (keine)

B&E Edeka - 2 89.2 94.0 0.0 57.8 62.6 -31.4 Lw 94 -4.8 0.0 -94.0 0.0 500 (keine)

Abluft Anlieferzone  2 71.9 70.0 0.0 72.9 71.0 1.0 Lw 70 1.9 0.0 -70.0 0.0 500 (keine)

Flächenquellen vertikal
Bezeichnung M. ID Schallleistung Lw Schallleistung Lw'' Lw / Li Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 Freq. Richtw.

Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Typ Wert norm. Tag Abend Nacht R Fläche Tag Ruhe Nacht

(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) (min) (min) (min) (dB) (Hz)

Toröffnung Anlieferzone  2 85.5 85.5 0.0 70.6 70.6 -14.9 Li 75,7 0.0 0.0 -85.5 0 24.00 3.0 500 (keine)

Parkplätze
Bezeichnung M. ID Typ Lwa Zähldaten Zuschlag Art Zuschlag Fahrb Berechnung nach Einwirkzeit

Tag Ruhe Nacht Bezugsgr. B0 Anzahl B Stellpl/BezGr f Beweg/h/BezGr. N Kpa Parkplatzart Kstro Fahrbahnoberfl Tag Ruhe Nacht

(dBA) (dBA) (dBA) Tag Ruhe Nacht (dB) (dB) (min) (min) (min)

PP 1  2 ind 95.2 -51.8 -51.8 Stellplatz 89 1.00 1.240 0.000 0.000 7.0 Parkplatz an Einkaufszentrum 0.5 Betonsteinpflaster Fugen < 3mm LfU-Studie 2007

PP 2  2 ind 72.4 -51.8 -51.8 Stellplatz 7 1.00 0.250 0.000 0.000 7.0 Parkplatz an Einkaufszentrum 0.5 LfU-Studie 2007 getrennt

PP 3  2 ind 71.0 -51.8 -51.8 Stellplatz 5 1.00 0.250 0.000 0.000 7.0 Parkplatz an Einkaufszentrum 0.0 LfU-Studie 2007

Hindernisse

Häuser
Bezeichnung M. ID WG Einwohner Absorption Höhe

Anfang

(m)

H  x 0 0.21 4.00 r

H  x 0 0.21 6.00 r

H  x 0 0.21 6.00 r

H  x 0 0.21 6.00 r

H  x 0 0.21 6.00 r

H  x 0 0.21 6.00 r

H  x 0 0.21 6.00 r

H  x 0 0.21 6.00 r

NG  x 0 0.21 2.00 r

NG  x 0 0.21 2.00 r

NG  x 0 0.21 2.00 r

NG  x 0 0.21 2.00 r

NG  x 0 0.21 2.00 r

NG  x 0 0.21 2.00 r

NG  x 0 0.21 2.00 r

NG  x 0 0.21 2.00 r

NG  x 0 0.21 2.00 r

NG  x 0 0.21 2.00 r

NG  x 0 0.21 2.00 r

H  x 0 0.21 9.00 r

H  x 0 0.21 9.00 r

H  x 0 0.21 9.00 r

H  x 0 0.21 6.00 r

H  x 0 0.21 6.00 r

H  x 0 0.21 6.00 r

H  x 0 0.21 8.00 r

H  x 0 0.21 9.00 r

H  x 0 0.21 9.00 r

H  x 0 0.21 5.50 r

H  x 0 0.21 6.00 r

H  x 0 0.21 5.00 r

NG  x 0 0.21 2.00 r

NG  x 0 0.21 2.00 r

G  x 0 0.21 4.00 r

G  x 0 0.21 4.00 r

G  x 0 0.21 3.00 r

G  x 0 0.21 8.00 r

G  x 0 0.21 8.00 r

G  x 0 0.21 10.50 r

H  x 0 0.21 9.00 r

H  x 0 0.21 4.00 r

H  x 0 0.21 6.00 r

H  x 0 0.21 6.00 r

H  x 0 0.21 9.00 r

H  x 0 0.21 9.00 r

Edeka  2 x 0 0.21  

Edeka-Eingang  2 x 0 0.21  

Edeka-Anlieferung  2 x 0 0.21  

 


